
Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal 
1 Dezember, 2025

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der
Entwässerungs- bzw. Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.
Dieser Beitrag wird nach der Grundstücks- und der Geschossfläche der
vorhandenen Gebäude berechnet.

Bei Änderungen dieser Flächen, z.B. durch einen Dachgeschossausbau, sind die
Beitragsschuldner verpflichtet, der Gemeinde die für die Höhe der Schuld
maßgeblichen Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang
dieser Veränderungen Auskunft zu erteilen.

Sollten sich auf Ihrem Grundstück Veränderungen ergeben haben, bitten wir Sie
uns diese zu melden.

Das Steueramt der VG Weidenberg steht für Auskünfte zur Verfügung, 
Tel. 09278/977-40 Frau Weiß.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.

Weidenberg, 15.12.2025
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

https://weidenberg.de/herstellungsbeitraege-fuer-wasser-kanal

